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Der Verein führt den Namen „Kultur, Musik und Naturliebe e.V.“ und ist ein 

im Folgenden „Ve

 

 

 

 

 

ranstaltung insbesondere Festivals, zu „einem Ort für alle Menschen“ zu 



 

 

 

 

 

 

Sinn des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der 









• Grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gegen die Satzung, gegen 

• Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins. Vor der Beschlussfassung über 
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